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RS OGH 1971/6/16 11Os57/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1971

Norm

KFG 1967 §106 Abs1

Rechtssatz

Die Beförderung von Personen mit einem Anhänger ist nicht zulässig, wenn diese auf einem Fußbrett in vorgebeugter

Stellung Platz nehmen müssen, die keinen ausreichenden Halt gewährt.

Entscheidungstexte

11 Os 57/71
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